
 

Verordnung der Bundesregierung 
 

Zweite Verordnung 

zur Verlängerung der Frist nach § 28 Absatz 12 Satz 1 des Chemikaliengesetzes 

 

Vom… 

 

Auf Grund des § 28 Absatz 12 Satz 3 des Chemikaliengesetzes in der Fassung der Bekannt-

machung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991) unter Berücksichtigung des Artikels 

1 der Verordnung vom 20. Juni 2014 (BGBl. I S. 824) verordnet die Bundesregierung: 

 

Artikel 1 

 

In § 28 Absatz 12 Satz 1 des Chemikaliengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991), das zuletzt durch Artikel 431 der Verordnung vom 

31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird die Angabe „1. Juli 2016“ durch 

die Angabe „1. Juli 2019“ ersetzt.  

 
Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

 

Berlin, den  

 

 
 

Die Bundeskanzlerin 
 
 

Die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

  . . .  
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Begründung 
 

A. Allgemeines 
 

I. Ziel und wesentlicher Inhalt der Verordnung 

Die Verordnung dient der Verlängerung der Übergangsregelung nach § 28 Absatz 12 Satz 1 

des Chemikaliengesetzes (ChemG) auf Grund zwischenzeitlicher Entwicklungen des Unions-

rechts, auf das sie sich bezieht.  

Die genannte Gesetzesvorschrift enthält eine Übergangsfrist bis zum 1. Juli 2016 für Mittei-

lungen nach § 16e ChemG über die Zusammensetzung von Gemischen zugunsten der Infor-

mations- und Behandlungszentren für Vergiftungen. Ursprünglich war die Übergangsfrist mit 

Blick auf den in Artikel 45 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstu-

fung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung) vorge-

sehen Prozess zur Harmonisierung derartiger Mitteilungen auf den 1. Juli 2014 festgelegt. Sie 

wurde durch Verordnung vom 20. Juni 2014 (BGBl. I S. 824) bis zum 1. Juli 2016 im Hin-

blick auf das Andauern des Übergangsprozesses auf EU-Ebene verlängert. Die Europäische 

Kommission hat nunmehr am 1. Februar 2016 einen Entwurf für eine Verordnung zur Einfüh-

rung harmonisierter Giftinformationsmeldungen vorgelegt, über den demnächst im zuständi-

gen Regelungsausschuss abgestimmt werden soll. Die Regelungen werden gemäß Artikel 2 

der vorgesehenen Kommissionsverordnung ab dem 1. Juli 2019 wirksam.  

Durch die vorliegende Verordnung wird die Frist nach § 28 Absatz 12 Satz 1 ChemG nun-

mehr bis zu diesem Termin verlängert, um einen unmittelbaren Übergang der derzeitigen 

Rechtslage auf die harmonisierten Regelungen zu gewährleisten. Die Ermächtigungsgrundla-

ge hierfür ergibt sich aus § 28 Absatz 12 Satz 3 ChemG. 

 

II. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

 

III. Erfüllungsaufwand 

 

1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
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Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

 

2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Die vorliegende Verordnung wirkt sich für den Zeitraum der Fristverlängerung entlastend auf 

den Erfüllungsaufwand der Wirtschaft aus. Aufgrund der mit der Verordnung beabsichtigten 

Verlängerung der Übergangsregelung des § 28 Absatz 12 Satz 1 ChemG bis zum 1. Juli 2019 

wird den Her-stellern und Einführern von Gemischen, die nicht die Gefährlichkeitsmerkmale 

nach § 3a Absatz 1 Nummer 6, 7, 9 oder 11 bis 14 ChemG erfüllen oder nicht für den Ver-

braucher bestimmt sind und bei denen es sich nicht um Biozid-Produkte handelt, weiterhin die 

Möglichkeit gegeben, für die infrage kommenden Gemische anstelle einer vorgeschriebenen 

Mitteilung nach § 16e Absatz 1 Satz 1 ChemG an das Bundesinstitut für Risikobewertung ein 

jeweils aktuelles Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

an das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu übermit-

teln. 

Nach der gegenwärtigen Rechtslage würde der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft mit Aus-

laufen der Übergangsfrist zum 1.7.2016 deutlich ansteigen. Durch die erneute Verlängerung 

der Übergangsfrist wird dieser Anstieg verhindert. Für die Wirtschaft ergibt sich aufgrund der 

nachstehend im Einzelnen dargestellten Berechnung hieraus für den Zeitraum der Fristverlän-

gerung eine jährliche Entlastung von bundesrechtlich bedingtem Erfüllungsaufwand in Höhe 

von rund 13.210.000 Euro. 

Die Entlastung ist das Ergebnis einer Vergleichsberechnung unter Zugrundelegung der Kos-

ten einer Mitteilung nach § 16e Absatz 1 Satz 1 ChemG und der Übermittlung eines Sicher-

heitsdatenblatts nach § 28 Absatz 12 Satz 1 Nummer 2 ChemG. Hinzu kommt noch die Ent-

lastung in Bezug auf Änderungsmitteilungen. 

Aufgrund der Übergangsregelung des § 28 Absatz 12 Satz 1 ChemG entfällt die Mitteilungs-

plicht nach § 16e Absatz 1 Satz 1 ChemG und es besteht alternativ die Möglichkeit, anstelle 

der vergleichsweise aufwändigen Mitteilung nach § 16 ChemG ein Sicherheitsdatenblatt, das 

die Hersteller und Einführer ohnehin vorzuhalten haben, zu übermitteln. 

Die Übermittlung eines derartigen Sicherheitsdatenblatts aufgrund § 28 Absatz 12 Satz 1 

Nummer 2 ChemG verursacht Kosten von durchschnittlich 0,387 Euro. Bei einer durch-

schnittlichen Fallzahl von jährlich 369.000 ergeben sich Kosten von jährlich rund 143.000 

Euro (s. Messung Statistisches Bundesamt vom 9.7.2015; ID-Nr. 2006092614173118C). 
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Ohne Geltung der Übergangsregelung wäre statt der vereinfachten Sicherheitsdatenblattüber-

mittlung die Erstellung und Übermittlung einer Mitteilung nach § 16e Absatz 1 Satz 1 ChemG 

verpflichtend und würde pro Mitteilung Kosten von durchschnittlich 33,55 Euro verursachen 

(s. Messung Statistisches Bundesamt vom 9.7.2015; ID-Nr. 2006092614173118A). Unter 

Zugrundelegung der vorgenannten jährlichen Sicherheitsdatenblattfallzahl ergäbe sich eine 

Kostenbelastung von jährlich rund 12.380.000 Euro. 

Als Entlastung ergibt sich insoweit demnach ein Betrag von rund 12.237.000 Euro im Jahr. 

Hinzu kommt eine Entlastung für die Übermittlung von Sicherheitsdatenblattänderungen, die 

wie folgt ermittelt wird: Die Änderungsmitteilungen nach § 16e Absatz 1 ChemG betragen 

2.700 im Jahr (s. Messung vom 9.7.2015; ID-Nr. 2006092614173118B). Dies entspricht ei-

nem rd. 18 %igen Anteil an den normalen § 16e-Mitteilungen (15.200 pro Jahr gemäß Mes-

sung zu ID-Nr. 2006092614173118A). Diese Zahl zu den Mitteilungen von Sicherheitsdaten-

blattänderungen nach § 28 Absatz 12 ChemG ins Verhältnis gesetzt ergibt 66.420 Fälle pro 

Jahr (18 % von 369.000 Sicherheitsdatenblattmitteilungen gemäß Messung zu ID-Nr. 

2006092614173118C). Die Übermittlung von Sicherheitsdatenblattänderungen führt demnach 

zu Gesamtkosten von rund 26.000 Euro/Jahr (66.420 Fälle x 0,387 Euro Zeitaufwand pro 

Fall). 

Ohne Geltung der Übergangsregelung ergäbe sich ein Kostenaufwand von 15,04 Euro pro 

Änderungsmitteilung. Unter Zugrundelegung der Fallzahl von 66.420 Änderungsmit-

teilungen im Jahr ergäbe sich eine Kostenbelastung von rund 999.000 Euro/Jahr. 

Als zusätzliche Entlastung bei den Änderungsmitteilungen ergibt sich somit ein Betrag von 

rund 973.000 Euro (998.957 ./. 25.704). 

 

3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Die Verordnung führt zu keinen messbaren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der 

Verwaltung. 

 

IV. Weitere Kosten 

Durch die Verlängerung der Übergangsfrist nach § 28 Absatz 12 Satz 1 ChemG entstehen der 

Wirtschaft keine Kosten. Preiswirkungen sind deshalb nicht zu erwarten. 
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V. Gleichstellungspolitische Auswirkungen 

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen wurden gemäß § 2 des Gesetzes zur Gleichstel-

lung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Gerichten des Bundes und 

gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien anhand der Arbeitshil-

fe der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Gender Mainstreaming bei der Vorbereitung von 

Rechtsvorschriften“ untersucht. Die Prüfung ergab, dass Frauen und Männer weder unmittel-

bar noch mittelbar unterschiedlich von der Verordnung betroffen sind. 

 

VI. Nachhaltige Entwicklung  

Die Verordnung steht in Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nach-

haltigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (s. zuletzt „Nationale 

Nachhaltigkeitsstrategie – Fortschrittsbericht 2012“). Die Wirkungen des Verordnungsvorha-

bens zielen mittelbar auf eine nachhaltige Entwicklung ab, da sie zu einem effizienten Über-

gang auf unionsrechtliche Regelungen zur Giftinformation beitragen, mit denen neben einer 

Harmonisierung des europäischen Binnenmarktes zugleich eine wesentliche Verbesserung des 

in diesen Bereichen erreichten Schutzniveaus für die menschliche Gesundheit verbunden ist 

(Managementregel Nummer 4). 

 

B. Zu den Vorschriften im Einzelnen 

Zu Artikel 1 

Artikel 1 enthält die zur Verlängerung der Übergangsfrist nach § 28 Absatz 12 Satz 1 ChemG 

erforderliche Änderung des dort angegebenen Enddatums. Ziel der Verlängerung ist entspre-

chend den der Übergangsregelung des § 28 Absatz 12 ChemG zugrundeliegenden Wertungen 

die Sicherstellung eines unmittelbaren Übergangs von der bisherigen Regelung zu den künfti-

gen, EU-weit harmonisierten Mitteilungspflichten. Daher soll die bisher geltende Übergangs-

frist bis zum Inkrafttreten der harmonisierten Regelungen fortgeführt werden. 

Die Europäische Kommission hat am 1. Februar 2016 dem zuständigen Regelungsausschuss 

im Regelungsverfahren mit Kontrolle einen Vorschlag für die Harmonisierung der Mittei-

lungspflichten nach Artikel 45 CLP-Verordnung vorgelegt. Der Entwurf sieht die Einführung 

eines neuen Anhangs VIII zur CLP-Verordnung vor, in dem die Anforderungen an die Giftin-
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formationsmitteilungen abschließend geregelt sind. Die Regelungen sollen gemäß Artikel 2 

der Verordnung ab dem 1. Juli 2019 Anwendung finden. Vor diesem Hintergrund ist es 

zweckmäßig und geboten, die Frist nach § 28 Absatz 12 Satz 1 ChemG bis zu diesem Zeit-

punkt zu verlängern, um einen unmittelbaren Übergang der derzeitigen Regelungen auf die 

harmonisierten Giftinformationsmitteilungen zu gewährleisten. 

Zusätzlich wird eine nationale Anpassungsrechtssetzung an die unionsrechtlichen Vorschrif-

ten erforderlich, die sich bereits in Vorbereitung befindet. Insbesondere müssen § 16e Absatz 

1 und § 28 Absatz 12 ChemG angepasst werden. Dabei soll u.a. die Fortgeltung der bisheri-

gen nationalen Regelungen für die nach der Kommissionsverordnung für bestimmte Gemi-

sche noch vorgesehenen weiteren Übergangszeiträume geregelt werden. Darüber hinaus ist 

für die Übergangszeit die die nationale Mitteilungspflicht konkretisierende ChemGiftInfoV 

anzupassen. Angesichts des vergleichbaren Anforderungsniveaus der nach dem neuen An-

hang VIII CLP-VO zu übermittelnden Angaben mit denen des bisherigen Anhangs I Chem-

GiftInfoV soll dabei unmittelbar auf das - elektronisch einzureichende - europäische Daten-

format übergegangen werden.  

 

Zu Artikel 2  

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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